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Beschluss-

In dem Rechtsstreit

. | . IAllgemeineVersicherung

wird der Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Entscheidung übertragen (S
526 | ZPO).

Gründe

Die vorausseEungen für eine übertragung auf den Einzelrichter gem. S
526 IZPO fiegen vor.
Insbesondere weist die Sache keine besonderen schwierigkeiten
tatsächlicher oder rechtlicher Art auf. Weiterhin hat die Rechtssache
auch keine grundsätzliche Bedeutung.

FranKurt am Main, den 15.12.2A08
Landgericht, 24. Zivilkammer

Sauer Kopke Urbach
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